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Kundmachungen. Elektrische Bahn.
Die Gefertigte veröffentlicht auf Grund vorgekommener

Uneinigkeiten zwischen den Fahrgästen und dem BetriebspersonalAm Dienstag den 10. d. Mts. ist folgende ihr zur strengsten Darnachachtung erlassene Gesetzes¬
abschnitte und Paragraphen, und bittet, dieselben, um Ein¬Vieh= und Krämermarkt. schreitungen in diesem Sinne zu vermeiden, zur gefl. Kenntnis
zu nehmen.Krämer, welche einen Marktstand wünschen, wollen dies

im Rathause Nr. 9 melden. Das Eisenbahn=Betriebs=Reglement schreibt vor in § 2,
93, 101, 102Bestimmungen für den Viehmarkt.

Anordnungen der Bediensteten.Das Rindvieh darf nur durch die mittlere, beim Gasthaus
zum Anker hinnaufführende Zufahrtstraße (Rindergasse) auf= und Den dienstlichen Anordnungen der in Uniform befindlichen
abgetrieben werden. oder mit Dienstabzeichen oder mit einer Legitimation versehenenPferde, Ziegen und Schafe dürfen nur durch die beim Bediensteten ist das Publikum Folge zu leisten verpflichtet.Spiegel'schen Haus in der Eisengasse zum Viehmarktplatze führende Diejenigen Personen, welche die Bahn zur Reise oder zur
Straße (Roßmarktstraße) auf= und abgetrieben werden und Versendung von Sachen benützen, haben sich nach den für die

Schweine dürsen nur auf der beim Gasthaus zum Kreuz Beförderung festgesetzten und veröffentlichten Bedingung zu
auf den Schweinemarktplatz führenden Straße (Viehmarktgasse) benehmen, die für die Aufrechthaltung der Ordnung, Regel¬
auf= und abgefahren werden. mäßigkeit und Sicherheit des Bahnbetriebes erlassenen Vor¬

schriften genau zu beobachten und den Weisungen, welche etwaFür jedes auf den Markt geführte Stück Vieh ist ein
Standgeld zu entrichten und zwar für: das Aufsichts= und Zugspersonale in dieser Beziehung zu

erteilen für nötig findet, willige Folge zu geben.1 Pferd 40 Heller,
Die Gemeindevorstände, die Sicherheitsorgane und überhaupt1 Rindvieh 20 Heller

die politischen Behörden sind verpflichtet, über die genaue Befolgung1 Schwein, Schaf oder Ziege 10 Heller. der vorstehenden Vorschriften (des Abschnittes 2 dieses Gesetzes)Für das Rindvieh ist das Standgeld beim Abtriebe, zu wachen, dem mit der Aufsicht betrauten Bahnpersonale in
für die übrigen Tiere aber beim Auftriebe zu entrichten dieser Beziehung die wirksamste Assistenz zu leisten, die Ueber¬
und wird ersucht das Geld bereit zu halten. treter nach Umständen in Gewahrsam zu nehmen und der

kompetenten Gerichtsbehörde zur Bestrafung zu übergeben.Nach dem Seuchengesetze vom 29. Februar 1880, Abs. 8 b,
sowie der Statth.=Verordnung vom 2. Sept. 1891, Zl. 20.629, Die Angestellten der Bahn sind berechtigt, Uebertreter der

müssen auch im inländischen Verkehre für sämtliches Rind bemerkten Vorschriften, welche den an sie ergangenen Ermahn¬
vieh, sowie für Schweine, welche auf den Markt ge¬ ungen nicht Folge leisten, oder eine die Sicherheit des Betriebes
bracht werden, Viehpässe beigebracht werden. törende oder sie gefährdende Handlung dereits verübt haben,

in Fällen, wo die Hilfe der Polizei (politischen) oder richter¬Die Viehpässe sind immer am Tage vor dem Viehmarkte
lichen Behörde nicht sogleich bei der Hand ist, anzuhalten undabzuholen, nachdem am Markttage zu diesem Zwecke keine Pässe

mehr ausgestellt werden. der nächsten politischen Staatsanwaltschafts= oder richterlichen
Behörde zur weiteren Behandlung zu übergeben.Die Viehpässe sind an folgenden Stationen zu haben:

Behufs der Ausübung dieses den Bahnbeamten undIm I. Bezirk bei Tierarzt Vonach, Riedgasse 15. Dienern übertragenen polizeilichen Wirkungskreises, sowie zum
Martin Thurnher, Gechelbach.„ „212 Behufe der gewissenhafteren Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten

„ überhaupt werden diejenigen Bahnbeamten und Diener, welchenJoh. Kaufmann, Unterfallenberg
II. nach den Lokalverhältnissen die Aussicht über die Bahn, dieMart. Mayer, Mittelfeldstraße 12.# „

hierzu gehörigen Anstalten und das die Bahn benützende Pub¬III.„ Gebhard Wehinger, Weppach.„ likum zusteht, auch auf Privatbahnen von der StaatsverwaltungJosef Albrich, Watzenegg in Eid genommen werden.
Andr. Kaufmann, Kehlegg 15. Die auf solche Weise beeideten Bahnbeamten und Diener

IV.„ Jos. Ant. Oelz, Mühlegasse.„ genießen rücksichtlich ihrer Dienstverrichtungen gegenüber dem
Johann Wirth, Heilgereuthe. Publikum auch auf Privatbahnen den gesetzlichen Schutz gleich

anderen öffentlichen Verwaltungsbeamten.Dornbirn, am 8. Februar 1903.
Das Strafgesetz vom 27. Mai 1852, R.=G.=Bl. Nr. 117,Der Stadtrat. in § 312 und 314.
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